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«Das trägt zur Chancengleichheit bei»
Die Bündner NFA wolle die
Gemeinden und den Föderalis-
mus stärken, sagt Regierungsrat
Martin Schmid. Die Gegner der
Vorlage würden aber Unwahr-
heiten und Falschinformationen
verbreiten.

Mit Regierungsrat Martin Schmid
sprach Reto Furter

Herr Schmid, die Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs und der Aufgabentei-
lung zwischen Kantonen und Gemein-
den (NFA) gilt als grösstes Föderalis-
musprojekt, das Graubünden je sah.
Martin Schmid: Die Bündner NFA ist
eines der grossen Projekte des Regie-
rungsprogramms 2009–2012: Der
ersteTeil dieses Programms beinhalte-
te die Gerichtsreform, die vom Bünd-
ner Stimmvolk gutgeheissen wurde,
der zweite Teil ist die Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der Aufga-
benteilung, und der dritte Teil wird
dann die Reform der Gemeindestruk-
turen umfassen. Die NFA hat die Stär-
kung der Gemeinden zum Ziel und
die Stärkung des Föderalismus.

Alles war auf dem besten Weg – und
doch ist jetzt alles anders: grosser Wi-
derstand und ein erfolgreiches Referen-
dum gegen die NFA.
Diese Widerstände und die unter-
schiedlichen Auffassungen sind nicht
neu. Es gab diese schon während der
parlamentarischen Debatte in der
April- und Juni-Session. Im Grossen
Rat wurden die rechtlichen Bedenken
diskutiert und verneint. Bedenken
wurden damals auch geäussert zur
Frage, ob die NFA zu einer Schwä-
chung im Sozial- und Bildungsbereich
führe.Auch dies konnte klar verneint
werden. Zudem nahm der Grosse Rat
im Juni auch noch wesentliche Ver-
besserungen an der NFA-Vorlage vor.
Leider ist es uns aber bisher nicht ge-
lungen, diese positiven Korrekturen
aufzuzeigen und der Bevölkerung be-
kannt zu machen. Das führt dazu,
dass jetzt von den NFA-Gegnern sehr
viele Unwahrheiten ins Feld geführt
werden und noch Missverständnisse
im Raum stehen.

Die Aufklärung ist Ihnen tatsächlich
nicht gelungen: Vor dem Verwaltungsge-
richt sind sogar zwei Beschwerden hän-
gig gegen die NFA.
Die neue Bündner Verfassung sieht
das Instrument der Verfassungsbe-
schwerde vor – jetzt wurde davon Ge-
brauch gemacht. Es ist nicht alltäglich,
dass bei Rechtsfragen dieser Art die
Gerichte angerufen werden, vor allem
deshalb nicht, weil dieArgumente der
Beschwerdeführer im Grossen Rat be-
reits diskutiert wurden. Das Parla-
ment hat damals nach eingehender
Beratung anders entschieden.Was die
Beschwerdeführer damals politisch
und innerhalb einer demokratischen
Auseinandersetzung nicht erreichten,
versuchen sie jetzt auf dem Rechts-
weg zu erreichen.

Die Einheit der Materie sei nicht gege-
ben. Kein Wunder, wenn drei Gesetze
völlig geändert und 27 teilweise revi-
diert werden müssen, wie das mit der
NFA der Fall ist.
Vor der bündnerischen NFA gab es
Bundesprojekte zur Neugestaltung
des Finanzausgleichs zwischen Bund
und Kantonen. Auch schon in Bezug
auf ein anderes Projekt hielt das Bun-
desgericht klar fest, dass die Neuge-
staltung von Finanzströmen unwei-
gerlichAuswirkungen auf verschiede-
ne Gesetze haben könne. Mit der
bündnerischen NFA wollen wir ja
nicht einzelne Politikbereiche neu re-
geln, sondern es geht nur darum, die
Aufgabenteilung zwischen Kanton
und den Gemeinden auf ein neues
Fundament zu stellen.

Die Regierung wünschte in ihrer Bot-
schaft einst ein schnelles Vorgehen.
Jetzt steht sie vor einem Scherbenhau-
fen.

Das Inkrafttreten der NFA-Vorlage
auf den 1. Januar 2011 ist weiterhin
möglich, wir halten an dieser Zielset-
zung fest, wenn die Mehrheit der
Bündnerinnen und Bündner bei der
Volksabstimmung Ja sagt. In einem
Rechtsstaat ist es halt immer möglich,
dass schon ein einzelner Bürger eine
Beschwerde einreichen und damit ei-
ne Abstimmung verzögern kann. Da-
mit muss man als Regierung immer
rechnen.

«Die Vorlage ist
ausgewogen und
mehrheitsfähig»

So gut das Projekt NFA sein mag, war
doch das Vorgehen von Regierung und
Parlament, gelinde gesagt, dilettan-
tisch: ein überladenes Projekt und ein
Grosser Rat, dessen bürgerliche Mehr-
heit das ganze Paket einfach am Volk
vorbeimogeln wollte.
Nein. Ich möchte Ihrem Vorwurf, es
sei vom Grossen Rat dilettantisch vor-
gegangen worden, entschieden entge-
gentreten.Wir haben über fünf Jahre
lang sehr gewissenhaft an diesem Pro-
jekt gearbeitet. Die Vorlage ist nicht
überladen, sondern ausgewogen und
mehrheitsfähig. Die Regierung steht
dahinter, 80 Prozent der Grossrätin-
nen und Grossräte sowie die Parteien
mit Ausnahme der SP. Die neue Ver-
fassung geht vom fakultativen Refe-
rendum aus.

Man hätte die NFA auch direkt dem Volk
vorlegen können. Dann hätte es gar kein
Referendum gebraucht.
Das Parlament hat es als richtig erach-
tet, die NFA dem fakultativen Refe-
rendum zu unterstellen.

Die Stimmbürger können jetzt zwar ab-
stimmen, wissen aber gar nicht, worü-
ber sie konkret befinden sollen.
Tatsächlich bestehen heute noch vie-
le Unklarheiten, und es kursieren
Missverständnisse in der Bevölke-
rung. Die Bevölkerung hat sich im De-
tail auch noch nicht mit der NFA be-
fasst. Wir wollen deshalb auch infor-
mieren. Zur Aufklärung und Richtig-
stellung werden Informationsveran-
staltungen, Podiumsgespräche und
das Abstimmungsbüchlein dienen.

Im Zweifelsfall, wenn man nicht im
Detail weiss, worauf man sich bei einer
Abstimmung einlässt, sagt man Nein.
Dann bleibt alles beim Alten.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
die Bündner Stimmbevölkerung ein
gutes Sensorium hat bei der Beurtei-
lung,ob Projekte vonVorteil sind oder
nicht oder ob nur Partikularinteres-

sen und gewerkschaftliche Anliegen
verfolgt werden.

Die wenigsten, die darüber abstimmen,
werden die Folgen der NFA am eigenen
Leib spüren. Desinteresse ist vorpro-
grammiert. An die Urne werden nur ih-
re Gegner gehen.
Das ist möglich, ja. Es handelt sich bei
der NFA zwar um ein äusserst wichti-
ges staatspolitisches Projekt, die di-
rekte Betroffenheit fehlt jedoch. Es
geht letztlich um mehr Gerechtigkeit,
Effizienz und eine Verbesserung der
innerkantonalen Solidarität. Die Ge-
meinden, die bisher benachteiligt wa-
ren, werden sich für ein Ja einsetzen.

Es gibt auch Gemeinden, die durch die
NFA bestraft werden.
Finanzstarke Gemeinden werden in
Zukunft mehr in den Finanzausgleich
einzahlen müssen, ohne dass aber ih-
re Leistungsfähigkeit beeinträchtigt
wird. Allenfalls profitieren sie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt auch wieder
vom neuen System, nämlich wenn
sich ihre Finanzlage verschlechtert.
Der Kanton beteiligt sich zudem
massgeblich stärker als bisher: Jähr-
lich werden vom Kanton zu den Ge-
meinden zusätzliche 13 Millionen
Franken fliessen, dazu kommt eine
einmalige Übergangsentschädigung
von 150 Millionen Franken, welche
den Gemeinden zugute kommt.

«In Wahrheit ist
das Gegenteil
der Fall»

Über viele weitere Folgen des NFA kann
nur spekuliert werden. Wie wollen Sie
denn da eine Abstimmung gewinnen?
Wir sind überzeugt davon, dass man
diese Abstimmung gewinnen kann.
Die gleichen Bedenken gab es schon
vor der Abstimmung über die NFA
zwischen Bund und Kantonen. Auch
damals waren die Behindertenver-
bände dagegen. Die Neugestaltung
des Finanzausgleichs auf Bundesebe-
ne wurde jedoch von der Bündner Be-
völkerung mit über 68 Prozent Ja-
Stimmen gutgeheissen. Heute profi-
tiert der Kanton Graubünden massiv,
und niemand möchte zurück zum
alten System.

Grundsätzlich ist gar nie-
mand gegen die Absich-
ten des NFA, nämlich zu
entflechten. Von den
Grundsätzen ist
aber kaum mehr
die Rede, son-
dern von De-
tails. Die Re-

gierung und der Grosse Rat haben die
Wortführerschaft komplett abgegeben.
Gewisse Medien und auch ein Journa-
list Ihrer Zeitung haben in den letzten
Tagen kritisch über die NFA berichtet
und persönliche Wertungen einflies-
sen lassen.Wenn man die Medien und
Leserbriefe generell beobachtet und
auch die öffentliche Diskussion, dann
sieht es ganz anders aus. Die Befür-
worter haben sich noch nicht derart
plakativ gemeldet, das mag richtig
sein. Bis zum Abstimmungstermin
wird es den Befürwortern jedenfalls
möglich sein, viele positive Aspekte
einbringen zu können, um den Falsch-
informationen der Gegner in Detail-
bereichen entgegentreten zu können.
Dann können sicher auch die Medien
einen Beitrag leisten, dass nicht wei-
ter Unwahrheiten publiziert und
Missverständnisse geschürt werden.
Ein objektiver Beitrag Ihrerseits zur
Aufklärung ist sicher sehr erwünscht.

Die Gemeinden werden neu – das ist so
ein Detailbereich – Aufgaben im Schul-
bereich übernehmen müssen, von de-
nen die meisten Gemeinden wohl hoff-
nungslos überfordert sein werden.
Genau dieseArt von Falschinformati-
on müssen wir korrigieren. In Wahr-
heit ist nämlich das Gegenteil der Fall.
Tatsächlich verhindert die Bündner
NFA endlich eine Überforderung der
Schulgemeinden, indem der Kanton
neu für die Planung, Finanzierung
und Umsetzung der wichtigen Schul-
reformen zuständig ist. Ausserdem
bezahlt der Kanton neu die vollen
Kosten der Schulleitungen und der
obligatorischen Lehrerweiterbil-
dung. Endlich können auch die
finanzschwächeren Gemein-
den von professionellen
Schulleitungen profitieren.
Das trägt zur Chancen-
gleichheit bei, wenn auch
finanzschwache Gemein-
den davon profitieren.
Es fliesst zukünftig
mehr Geld vom Kan-
ton zu den Gemein-
den, das Geld kann
dort auch im Bildungs-
bereich eingesetzt
werden.

Und der Sozialbereich ist neu Gemein-
deaufgabe.
Es ist nicht so, dass zukünftig jede Ge-
meinde einen eigenen Sozialdienst
führen müsste. Vielmehr bleiben die
regionalen Sozialdienste erhalten,
und die Mitarbeitenden werden von
den Standortgemeinden angestellt.
Die Strukturen vor Ort bleiben erhal-
ten, die Sozialdienste kommen sogar
noch näher zu den Gemeinden. Für
Sozialhilfebedürftige bringt die NFA
mehr Vorteile als Nachteile, das ga-
rantiere ich Ihnen. Zudem wird erst-
mals auf Gesetzesstufe das Leistungs-
niveau in Anlehnung an die SKOS-
Richtlinien festgelegt.

«Die Bündner NFA
gibt es nur als
Ganzes»

Wie weiter, wenn Ihnen das Volk nicht
glaubt und Nein sagt? Zurück an den
Start, von vorne beginnen?
Demokratie besteht darin, dass die
Mehrheit entscheidet. Die Bündner
NFA gibt es nur als Ganzes. Dieses
Projekt ist ein ausgewogener und aus-
diskutierter Kompromiss, der über
Jahre hinweg entstanden ist. Die
Bündner Bevölkerung würde bei ei-
nem Nein einen grossen Rückschritt
erleiden, alle würden verlieren. Denn
alle wissen, dass das heutige System
nicht zukunftsfähig ist.

Martin Schmid …
… ist seit 2003 Bündner Regie-
rungsrat. Er leitet das Departe-
ment für Finanzen und Gemein-
den, zuvor war er Vorsteher des
Departements für Justiz, Sicher-
heit und Gesundheit. 2007 war er
Regierungspräsident. Der 40-Jäh-
rige wuchs in Splügen auf, studier-
te in St. Gallen Rechtswissenschaf-
ten, promovierte mit einer Arbeit
über «Vermögensübertragungen
im schweizerischen Konzern» und
erlangte das Rechtsanwaltspatent.
Schmid arbeitete als Praktikant am
Kantons- und Verwaltungsgericht
Graubünden und als wissenschaft-
licher Assistent am Institut für Fi-
nanzwirtschaft und Finanzrecht
der Universität St. Gallen, bis 2002
war er dann selbstständig tätiger
Rechtsanwalt. Mit 25 Jahren wur-
de er für die FDP im Kreis Rhein-
wald in den Grossen Rat gewählt,
dem er bis zu seiner Wahl in die
Bündner Regierung angehörte.
Schmid wohnt in Splügen. (rf)


